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1          Einleitung 
Ziel allen Engagements zur Prävention vor sexualisierter Gewalt in unserer Pfarrgemeinde ist 

eine flächendeckende Kultur der Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und des Hinschauens. 

Das Institutionelle Schutzkonzept (ISK) schafft Transparenz und Strukturen vor Ort, dient dem 

Schutz (möglicher) Opfer und hilft bei der Einschätzung von Risikosituationen. 

Außerdem sollen Übergriffe verhindert werden und die Balance zwischen Unschuldsvermutung 

und Fehlverhalten gefunden werden. 

Das ISK soll sowohl dem Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Ort dienen als auch dem 

Schutz der ehren- und hauptamtlichen MitarbeiterInnen. 

 
2          Inhalte des Verhaltenskodex  

Im Verhaltenskodex formulieren wir klare Regeln für den Umgang miteinander, die uns helfen, 

sexueller Gewalt vorzubeugen, sie zu erkennen und gegebenenfalls zu verhindern.  

 
2.1 Gestaltung von Nähe und Distanz, Angemessenheit von Körperkontakt, Achtung  

            der Intimsphäre 
Jeder Mensch hat ein Bedürfnis nach Distanz, welches körperlich und seelisch individuell zu 

achten und zu respektieren ist. Wir hinterfragen unser Verhalten kritisch. Die persönliche 

Grenze des Menschen steht für uns an oberster Stelle, Nein bedeutet Nein.  

 

Körperliche Berührungen und Nähe gehören zur pädagogischen und mitunter auch zur 

pastoralen Begegnung. Es geht hier nicht darum, Körperkontakt grundsätzlich zum Problem zu 

erklären oder ihn komplett zu vermeiden. Entscheidend ist, dass er altersgerecht und dem 

jeweiligen Kontext angemessen ist. Körperkontakt setzt die freie und in besonderen Situationen 

auch die erklärte Zustimmung durch die Schutzbefohlenen voraus. Ein ablehnender Wille oder 

gar ein ablehnendes Verhalten der Schutzbedürftigen ist zu respektieren. Für die Grenzwahrung 

sind die MitarbeiterInnen verantwortlich, auch dann, wenn Impulse von Minderjährigen nach 

zu viel Nähe ausgehen.  

Körperliche Nähe ist nicht in Ordnung, wenn 

•  MitarbeiterInnen sich damit eigene Bedürfnisse nach körperlicher Nähe erfüllen. 

•  die körperliche Nähe den Bedürfnissen und dem Wohl der Kinder und Jugendlichen, 

Behinderten oder Kranken nicht entspricht,  

•  MitarbeiterInnen bei dieser Einschätzung keine sensible Wahrnehmung zeigen. 
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•  Kinder, Jugendliche und erwachsene Schutzbefohlene manipuliert und / oder unter Druck 

gesetzt werden. 

•  eine Gruppe unangemessen berührt oder gar irritiert wird. 

•  MitarbeiterInnen bei körperlicher Nähe, auch in Vorbildfunktion, nicht auf die eigene  

Grenzen achten. 

 

UNSERE VERHALTENSREGELN: 

 Unerwünschte Berührungen oder körperliche Annäherungen sind nicht erlaubt. 

 Spiele, Methoden, Übungen un Aktionen werden so gestaltet, dass den Menschen  keine 

Angst gemacht wird und sie die reale Möglichkeit haben, sich Berührungen zu entziehen, wenn 

sie es nicht möchten. 

 Vor dem Betreten von Zimmern, z.B. auf Freizeiten wird grundsätzlich angeklopft. Dies  

betrifft sowohl die TeilnehmerInnen als auch die MitarbeiterInnen. 

 Bei grenzüberschreitendem Verhalten nehmen die MitarbeitInnen aktiv Stellung bzw. 

schreiten ein.  

 

2.2 Sprache, Wortwahl und Kleidung 
Sprache und Wortwahl sollen von Respekt geprägt sein (gewaltfreie Kommunikation), d.h. das 

Gegenüber ist nicht zu beleidigen, bloßzustellen oder zu erniedrigen. Wir achten bei der Wahl 

unserer Kleidung darauf, dass sie das Schamgefühl anderer nicht verletzt. Ebenfalls werden 

Spitznamen, Verniedlichungen gegenüber anderen Personen ausgeschlossen.  

 

2.3      Umgang und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken 
Niemand darf Fotos, Videos oder Tonaufnahmen ohne Erlaubnis aufnehmen und / oder 

verbreiten. 

Unserem Handeln liegt die Datenschutzgrundverordnung zugrunde, die den Umgang und die 

Nutzung von sozialen Netzwerken regelt. Im Anhang befindet sich ein Dokument für die 

Zustimmung und Nutzung von Fotos / Videos bei Veranstaltungen.  

 

2.4  Vergünstigungen und Geschenke 
Die Menschen, die zu uns kommen oder auch mit uns arbeiten, sollen maximale Wertschätzung 

und Anerkennung erfahren. Sie sind einmalig und wertvoll. Daher ist es sinnvoll, dass sie auch 

„gleich“ behandelt werden, gleiche Chancen haben und dass keine Begehrlichkeiten geweckt 
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werden. Einzelne, sowohl Kinder als auch MitarbeiterInnen (HPM und Ehrenamtliche), sollen 

z.B. durch Geschenke, privilegierte Behandlungen nicht bevorzugt werden.  

 

2.5  Veranstaltungen mit Übernachtung 
Mitarbeiter*innen und Ehrenamtliche haben dunkle Räume, nicht einsehbare Stellen, zu 

vermeiden. Bei Übernachtungen soll eine gleichgeschlechtliche Betreuung der Kinder und 

Jugendlichen sicher gestellt sein.  Die Zimmer müssen nach Geschlechtern getrennt sein ebenso 

wie die Toiletten und Duschräume. Dies betrifft die Kinder und Jugendlichen versus den 

ehrenamtlichen MitarbeiterInnen. Den Schlafraum darf man nur betreten, nachdem angeklopft 

und geantwortet wurde. Diese Regel gilt ebenfalls für die Kinder und Jugendlichen 

untereinander. 

Die Regeln sind transparent und verständlich für alle zu übermitteln. Das Programm wird 

vorgestellt und nach Absprache mit den Kindern/Jugendlichen angepasst, wenn es möglich ist.  

Differenzen werden auf Augenhöhe geklärt werden. 

Sollte ein Kind sich nicht wohl fühlen, wenn es allein zur Toilette geht, gibt man dem Kind die 

Möglichkeit, eine*n Freund*in mitzunehmen, während der/die Betreuer*in vor der Tür wartet. 

Ein*e Betreuer*in sollte immer bei den Kindern sein, um die Aufsichtspflicht nicht zu 

verletzten. Bei Gruppenaufteilung wird jeder Kleingruppe ein*e Betreuer*in zugeordnet. 

 

2.6  Schutz der Mitarbeiter*innen 
Die Ehrenamtlichen und die Angestellten der Kirchengemeinde haben das Recht, dass sie vor 

(leichtfertigen) Verdächtigungen geschützt werden. Wir empfehlen Eins-zu-eins-Situationen zu 

vermeiden. Es sollte sichergestellt sein, dass die genutzten Räumlichkeiten offen und einsehbar 

sind. Die verantwortlichen Leitungspersonen vor Ort haben dafür Sorge zu tragen, dass 

regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen angeboten werden bzw. dass darauf hingewiesen 

wird. Zum Schutz der Mitarbeiter*innen dienen die Selbstverpflichtungserklärung sowie bei 

Bedarf (siehe Anhang) das erweiterte Führungszeugnis. Hauptamtliche Pastorale 

MitarbeiterInnen müssen die Selbstverpflichtungserklärung sowie das erweiterte 

Führungszeugis bei ihrem Arbeitgeber einreichen. Dieser trägt Sorge für die Aktualisierung der 

Dokumente.  

 

2.7 Umgang mit Übertretungen unseres Verhaltenskodexes 
In der Pastoralen Arbeit kann es zu Überschreitungen des Verhaltenskodexes aus Versehen oder 

aus einer Notwendigkeit heraus kommen. Ob eine Grenzverletzung vorliegt, entscheidet vor 
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allem die betroffene Person. Hier sind das subjektive Empfinden und die eigenen Grenzen 

ausschlaggebend.  Wichtig ist, dass es dabei einen transparenten Umgang mit den betroffenen 

Personen und der Situation gibt. Verantwortlich hierfür sind die geschulten Fachkräfte vor Ort, 

um mit den Betroffenen zeitnah ein Gespräch zu führen, um die Missstände klar zu benennen, 

zu dokumentieren und Konsequenzen für die weitere Arbeit zu formulieren. 

Unbeabsichtigte Grenzverletzungen sind korrigierbar, wenn sich die grenzverletzende Person 

der Grenzverletzung bewusst wird, sich entschuldigt und darum bemüht ist, die Grenzen in 

Zukunft zu wahren.  

Sollten sich Hinweise auf einen evtl. Missbrauche erhärten, sind alle MitarbeiterInnen des 

kirchlichen Dienstes nach den Leitlinien der DBK verpflichtet, Missbrauchsfälle den 

diesbezüglichen Beauftragten des Bistums zu melden (siehe 3.5). 

 
 

3          Mitteilungsmanagement  
3.1 In unserer Pfarrgemeinde 
Uns ist es ein Anliegen, dass sich die Menschen in unseren Gemeinden in Fragen der Prävention 

vor sexualisierter Gewalt und darüber hinaus im Vermutungs- und Verdachtsfall an uns wenden 

können. 

Die Beschwerden werden im Gespräch protokolliert. 

Jede/r darf sich an die Person seines Vertrauens wenden, die die Beschwerde an die 

zuständige/n Person/en (geschulte Fachkraft Prävention) weiterleitet.  

Auf unserer Homepage werden ebenfalls die vom Bistum Limburg beauftragten externen 

AnsprechpartnerInnen benannt.  
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3.2   Vermutung / Verdacht von sexualisierter Gewalt 
Im Bistum Limburg wird zwischen der Vermutung und dem Verdacht von sexualisierter Gewalt 

unterschieden.  

 
3.2.1 Meldewege im Fall einer Vermutung 
Bei einer Vermutung liegen keine konkreten Hinweise vor, der Beobachtende hat ein 

bestimmtes Gefühl oder Ahnung. Vermutungen sind diffuser: Durch eine plötzliche 

Verhaltensänderung des Kindes, durch ungewöhnliche Verletzungen oder auch Gerüchte im 

Umfeld werden andere auf eine Situation aufmerksam gemacht, die sie noch nicht einordnen 

können. Dabei könnte jedoch eine Kindeswohlgefährdung diesem Verhalten zu Grunde liegen.  
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3.3.2 Meldewege im Fall eines Verdachts 
Bei einem Verdacht gibt es konkrete und klare Hinweise auf sexualisierte Gewalt, z.B. indem 

eine solche Handlung beobachtet wird oder sich ein Kind anvertraut. 
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3.4        Geschulte Fachkraft in unserem Pastoralen Raum 
In unserem Pastoralen Raum Frankfurt Nied – Griesheim – Gallus gibt es zwei 

Ansprechpersonen, die vom Bistum Limburg zur geschulten Fachkraft Prävention ausgebildet 

wurden.  

Die Kontaktdaten lauten: 

 

Verena Nitzling  
Gemeindereferentin 

Oeserstraße 126, 65934 Frankfurt am Main 

verena.nitzling@kath-kirche-nied.de 

0157 /5237770 

 

Pater Roger Abdel Massih CML 

Linkstraße 45, 65933 Frankfurt am Main 

pater.roger@bistum-limburg.de 

0162 / 2610196 

 

 

3.5 Vom Bistum Limburg beauftragte externe Ansprechpersonen 
Frau Dr. Ursula Rieke, Telefon: 0175 4891039  

Ursula.Rieke@bistumlimburg.de 

 

Herr Hans-Georg Dahl, Telefon: 0172 3005578  

Hans-Georg.Dahl@bistumlimburg.de 

 

 
3.6  Präventionsbeauftragte des Bistums Limburg 

 
Frau Silke Arnold, Referentin, Präventionsbeauftragte 

06431 / 295 - 315   

s.arnold@bistumlimburg.de 

 
Herr Matthias Belikan, Referent, Präventionsbeauftragter 

06431 / 295 - 111   
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m.belikan@bistumlimburg.de 

 

Herr Stephan Menne, Leiter der Koordinationsstelle Prävention vor sexualisierter Gewalt, 

Präventionsbeauftragter,  

06431 / 295 - 180    

s.menne@bistumlimburg.de 

auch erreichbar unter: 

Roßmarkt 10, 65549 Limburg 

mobile Hotline: 0151 / 17542390  

praevention@bistumlimburg.de 

www.praevention.bistumlimburg.de 

 

 

3.7. Adressen externer Beratungsstellen 
siehe Kontaktdaten in der Anlage 

 
 

4  Maßnahmen, personelle Regelungen, Schulungen und Fortbildungen für die  
Umsetzung des Schutzkonzeptes 

Dieses Schutzkonzept ist Grundlage des Handelns in der Pfarrei Frankfurt-Nied. In den 

einzelnen Gruppen wird darüber informiert und das Handeln daran angepasst und aktualisiert.  

Änderungen des Konzeptes werden mit dem Arbeitskreis ISK Nied besprochen und an die 

jeweiligen Zielgruppen weitergegeben. 

 

Um im Kinder- und Jugendbereich als Mitarbeiter*in bei uns tätig sein zu können, braucht es 

die Selbstverpflichtung, bei Bedarf das Erweiterte Führungszeugnis und die 

Datenschutzerklärung. Dem vorausgehend ist ein persönliches Gespräch zwischen der 

Ehrenamtlichen Mitarbeiter*in und der verantwortlichen Hauptamtlichen Pastoralen 

MitarbeiterIn, in dem es im Rahmen des ISK um die Motivation und den Verhaltenskodex rund 

um die Prävention vor sexualisierter Gewalt geht.  

Die jeweiligen Dokumente (Selbstverpflichtungserkläung, Datenschutzgeheimnis und 

Erweitertes Führungszeugnis) werden mit den Ehrenamtlichen MitarbeiterInnen vor Ort von 

der geschulten Fachkraft zeitnah besprochen, eingefordert und nach der Ablauffrist zur 

Aktualisierung aufgefordert. 
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Die geschulte Fachkraft steht für Informationen und Schulungen nach Anfrage zur Verfügung. 

Fortbildungen finden auf Bistumsebene statt. Informationen darüber können über die 

Homepage des Bistums oder über die geschulte Fachkraft eingeholt werden. 

 

 

4.1 Qualitätsmanagement / Evaluation 
Das ISK gewinnt an Qualität, in dem es immer wieder in den jeweiligen Zielgruppen diskutiert 

und ggf. geändert wird. Die grundlegende Haltung zur Kultur der Achtsamkeit liegt dieser 

Diskussion zu Grunde. 

Das ISK wird jedes Jahr durchgesehen, ggf. nach Vorfällen überprüft. Die Verantwortung 

hierfür übernehmen der Priesterliche Leiter in Zusammenarbeit mit den geschulten Fachkräften 

Prävention vor Ort.  

Nach jeden Gremien-Wahlen (PGR und VRK) wird es den neuen Mitgliedern zur Überprüfung 

und Durchsicht vorgelegt. 

 

 

5          Anmerkungen 
Das institutionelle Schutzkonzept unser Kath. Pfarrgemeinde St. Markus wurde vom 

Arbeitskreis „ISK Nied“ im Zeitraum von Sommer  2019 bis Sommer 2020 erarbeitet und 

formuliert. Uns ist wichtig, dass dies kein Dokument für den Aktenordner ist, sondern durch 

unsere Aufmerksamkeit und Handeln präsent und aktualisiert bleiben muss. Dem Arbeitskreis 

„ISK Nied“ gehören jeweils Vertreter*innen der einzelnen Zielgruppen an, die mit Kindern und 

Jugendlichen unserer Gemeinde zusammen arbeiten. Im Einzelnen sind dies  die 

Messdienerleitung, Gruppenleiter von Freizeiten, etc. Katechet*in Erstkommunion, 

Katechet*in Firmung, Kinderwortgottesdienstteam, Jugendsprecher*in, Küster, MAV, VRK- 

und PGR-Mitglied.   

Für den Arbeitskreis ISK in der Kath. Pfarrgemeinde St. Markus, Frankfurt Nied 

 

16. Dezember 2020 

Verena Nitzling 

Pater Roger Abdel Massih CML 
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6          Anlagen 

 Hinweis geschulte Fachkraft Homepage (Seite 13) 

 Adressen externe Beratungsstellen (S. 15f ) 

 Dokumentationsbogen Vermutung sex. Gewalt (S. 20) 

 Selbstverpflichtungserklärung (S. 21f ) 

 Antrag auf erweitertes Führungszeugnis (S. 23f) 

 Datenschutzerklärung Foto- und Videoaufnahmen (S. 26f) 
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Im Verbund mit der Koordinationsstelle 
Prävention vor sexualisierter Gewalt gibt es 
im Bistum Limburg das Diözesane 
Netzwerk der Geschulten Fachkräfte zur 
Prävention vor sexualisierter Gewalt. 

Ihr/e / Dein/e AnsprechpartnerIn vor Ort im Pastoralen Raum Frankfurt Nied – Griesheim – 
Gallus sind: 

 

Verena Nitzling   geschulte Fachkraft 

Gemeindereferentin   zur Prävention vor sexualisierter Gewalt    

    

    Festnetz: 069 / 389831-55 

   Mobil:  +49 157 / 75237770 

   E-Mail: verena.nitzling@kath-kirche-nied.de 

 

Pater Roger Abdel Massih CML geschulte Fachkraft 

Kooperator im PR   zur Prävention vor sexualisierter Gewalt 

     

Festnetz: 069 / 381606 (Pfarrbüro) 

   Mobil:  +49 162 / 2610196 

   E-Mail: pater.roger@bistum-limburg.de 

 

Unsere Haltung Ihnen / Dir gegenüber ist von Achtung, Wertschätzung sowie Respekt 

bestimmt. Alle angesprochenen Inhalte unterliegen selbstverständlich der Schweigepflicht.  

Wir sind gerne für Sie / Dich da.  

 

Vom Bistum Limburg beauftragte Externe Ansprechpersonen sind:               

Hans-Georg Dahl  Mobil: 0172 3005578 

Dr. Ursula Rieke  Mobil: 0175 4891039 

Weitere Informationen gibt es unter: https://praevention.bistumlimburg.de/ 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



��
��������	�
�����	������������	�������
�����������������������	�������
���	��
����������	��������� !���""!#$$#���%&#�!����&���"#'( $�"�#�!#���#) $!�(�����""*� (+,-./0123�4/33/5/6./7�8/7�9::78632.6:3;;./<</�=7>?/3.6:3�?:7�;/@A2<6;6/7./7�B/C2<.D�=7>?/3.6:3;E/2AF.72G./7-6<H/�I73:<8=7>?/3.6:3;E/2AF.72G./D�J/F/7/3.6342..162;�K/<6H23J/F/7/3.�A38�=7>?/3.6:3;E/2AF.72G./7�J:LM27H.�NOD��PPQR�56MEA7GS/</F:3T�O�QUN�V��RP�WNXOD�WUNPD�:8/7�WNNNY:.<63/T�ONPN�V�NZPQ��URO072/?/3.6:3[E6;.AM<6MEA7G\8/;\M/33/[E6;.AM<6MEA7G\8/;\273:<8[E6;.AM<6MEA7G\8/M\E/<6H23[E6;.AM<6MEA7G\8/CCC\072/?/3.6:3\E6;.AM<6MEA7G\8/��""*� (+,"*# (]!� ̂!#��_���"!(_���_*(�̂JI�Y23;WB/:7G�̀21<K6;a1bc6a1/7�K/2AF.72G./7�63�8/7�̀6bd/;/�56MEA7GE/6�46;;E72Aa1;?/782a1.:̀M0<2.d�UD��OUNN�e723HFA7.S/</F:3T�O�RV�XOOXZNX�NO�:8/7�ONZ��V�UO�OP�PZ�X123;WG/:7G\821<[E6;.AM<6MEA7G\8/7̀\�M/8\�f7;A<2�J6/H/K6;a1bc6a1/�I3;07/a10/7;:3�E/6�46;;E72Aa1;?/782a1.f7;A<2\J6/H/[E6;.AM<6MEA7G\8/S/<\T�ONZP�V�QXR�NO�UR

�'!#��#��#� !(�̂""!#$$#��*#���� ̂#��g(�"�)�#��#�_(!(�̂�(����#�� +,!�&���"#'( $�"�#�!#���#) $!��_*(�̂h�#�$*(�̂B/G/3�A3;/7/3�i6<</3�/\j\K/72.A3G;W�A38�=7>?/3.6:3;;./<</dA�;/@A/<</7�B/C2<.i/73/7W-/3G/7W-.72L/�NRD��PPQR�56MEA7GS/</F:3T�O�QUN�V�R�U�QUH:3.2H.[G/G/3WA3;/7/3WC6<</3\8/�CCC\G/G/3WA3;/7/3WC6<</3\8/�K/72.A3G;;./<</�Fk7�l<./73D9638/7�A38�mAG/38<6a1/�56MEA7Gn276.2;?/7E238�Fk7�8/3�K/d67H�56MEA7G�/\j\-a16/8/�ZUD��PPQR�56MEA7GS/</F:3T�O�QUN�V��OOP�UO/E\<6MEA7G[a276.2;W<6MEA7G\8/�CCC\a276.2;<6MEA7G\8/�K/72.A3G;;./<</�Fk7�l<./73D�9638/7�A38�mAG/38<6a1/n276.2;?/7E238�Fk7�8/3�K/d67H�56MEA7G�/\�j\IAL/3;./<</�K28�n2ME/7GD�l6a1E:73;.72L/���PP�O�K28�n2ME/7GS/</F:3T�O�QUN�V��OOP�UOCCC\a276.2;<6MEA7G\8/�K/72.A3G;;./<</�Fk7�l<./73D�9638/7�A38�mAG/38<6a1/n276.2;?/7E238�Fk7�8/3�K/d67H�56MEA7G�/\�j\o/E/3;./<</�i/6<EA7GD�97A00;.72L/�QUPZXN�i/6<EA7GS/</F:3T�O�QZN�V�UOU�PX/E\C/6<EA7G[a276.2;W<6MEA7G\8/�CCC\a276.2;<6MEA7G\8/�

IoYIoB



16 
 

 

Adressen externer Beratungsstellen: 
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Einwilligungserklärung für Fotoaufnahmen, Video- und Tonaufzeichnungen 070-20200428 

 
Verantwortlicher: Kath. Kirchengemeinde Name, Anschrift, Tel. und E-Mail, Abteilung 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
(Name/n, Vorname) 
 
__________________________________________________________________________________ 
(Straße, Postleitzahl, Ort), bei Minderjährigen auch Alter 
 
Wir als Kirchengemeinde wollen Sie über unser Tun und Wirken informieren, damit Sie sich ein Bild unserer 
lebendigen Gemeindearbeit vor dem Hintergrund unserer Aufgabe der Verkündigung des Evangeliums machen 
können. Deshalb berichten wir von unseren Gottesdiensten, Veranstaltungen, gemeindlichen und sonstigen 
Ereignissen und weiteren Aktionen und unseren Angeboten sowie den Menschen, die einzeln oder in der 
Gemeinschaft der verschiedenen Gruppen innerhalb unserer Kirchengemeinde an unserem Gemeindeleben 
mitwirken oder daran teilhaben. Durch Ihre Einwilligung können Sie uns dabei unterstützen. 
 
Gegenstand 

 Fotografische Aufnahmen und/oder  Video- mit Tonaufzeichnung am ______________ ODER 
im Rahmen der Veranstaltung/Freizeit _________________________________ 
 
Verwendungszweck 

 bei Fotos in eigenen Printprodukten (Pfarrblatt, Pfarrbrief o.a.) 
 Veröffentlichung im Internet auf der unserer Homepage* 

 Veröffentlichung auf Aktionsseiten in unseren Sozialen Medien (z. B. Facebook, Instagram, 
Twitter, Youtube)* 

 bei Fotos zur Berichterstattung in unseren Pressemeldungen 
i bei Fotos in unseren Newslettern, Veranstaltungsflyern und Informationsbroschüren 
 Ja       Nein  Mein Name darf im Zusammenhang mit der Veröffentlichung genannt werden 
 
*Information 
Bei Internetseiten und Sozialen Medien sind die Inhalte weltweit zu empfangen und zu lesen. Sie 
können auch kopiert, dupliziert und in anderer Weise verarbeitet werden, ohne dass wir als 
Verantwortlicher die Möglichkeit besitzen, hierauf Einfluss zu nehmen. Daten können durch die 
Speicherung in Suchmaschinen und in anderen datensammelnden Internetangeboten auch nach der 
Löschung auf unserer Seite jahrzehntelang erhalten und sind immer wieder abrufbar bleiben. Hierauf 
weisen wir hin. 

Erklärung 

Der/die Unterzeichner erklärt die Einwilligung mit der unentgeltlichen Anfertigung und Verwendung 
der fotografischen Aufnahmen und/oder Video- mit Tonaufzeichnung für die oben beschriebenen 
Zwecke. Eine Verwendung der fotografischen Aufnahmen für andere als die beschriebene Zwecke 
oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte erfolgt nicht. 
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Diese Einwilligung ist freiwillig und kann gegenüber dem Verantwortlichen jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen werden. Bitte beachten Sie auch die umseitige Datenschutzerklärung. 
 
 
 
 
__________    _______________________________________________ 
 Datum     Unterschrift(en), bei Minderjährigen alle Sorgeberechtigte 
       
     _______________________________________________ 

Unterschrift zusätzlich von Minderjährigen ab 14 Jahren 
 

Datenschutzerklärung Nr. 070-20200428 
über Datenverarbeitung bei Anfertigung und 
Veröffentlichung von Fotoaufnahmen, Video- und 
Tonaufzeichnungen mit/ohne Namensnennung durch 
hauptamtliche und ehrenamtliche kirchliche 
Mitarbeitende 
 
1. Verantwortlicher: Kath. Kirchengemeinde [Name], 
[Straße[, [PLZ, [Ort], vertreten durch den 
Verwaltungsrat, [Telefon], [E-Mail] 
 
2. Betrieblicher Datenschutzbeauftragter: 
Datenschutzbeauftragter der Kirchengemeinden des 
Bistums Limburg, Roßmarkt 4, 65549 Limburg, Tel. 
06431-295-202, E-Mail: Datenschutzbeauftragter-
Kirchengemeinden@bistumlimburg.de 
 
3. Zweck der Datenerhebung und Rechtsgrundlage 
Wir als Kirchengemeinde wollen Sie über unser Tun 
und Wirken informieren, damit Sie sich ein Bild 
unserer lebendigen Gemeindearbeit vor dem 
Hintergrund unserer Aufgabe der Verkündigung des 
Evangeliums machen können. Deshalb berichten wir 
von unseren Gottesdiensten, Veranstaltungen, 
gemeindlichen und sonstigen Ereignissen und 
weiteren Aktionen und unseren Angeboten sowie den 
Menschen, die einzeln oder in der Gemeinschaft der 
verschiedenen Gruppen innerhalb unserer 
Kirchengemeinde an unserem Gemeindeleben 
mitwirken oder daran teilhaben. Wir sehen dies als 
Erfüllung unserer kirchlichen Aufgaben, die ihre 
Ausprägung in den zahlreichen Diensten und 
Angeboten an die Menschen finden und sich auf den 
im folgend beschriebenen dreifachen Auftrag der 
Kirche gründen: 
"Das Wesen der Kirche drückt sich in einem dreifachen 
Auftrag aus: Verkündigung von Gottes Wort (kerygma-
martyria), Feier der Sakramente (leiturgia), Dienst der 
Liebe (diakonia). Es sind Aufgaben, die sich gegenseitig 
bedingen und sich nicht voneinander trennen lassen. 
Der Liebesdienst ist für die Kirche nicht eine Art 
Wohlfahrtsaktivität, die man auch anderen überlassen 
könnte, sondern er gehört zu ihrem Wesen, ist 

4. Dauer der Speicherung personenbezogener 
Daten: 
 
Die Veröffentlichung der unter Ziff. 2 genannten 
Daten erfolgt so lange, bis sich der 
Verarbeitungszeck erledigt hat und/oder Sie Ihre 
erteilte Einwilligung nach § 8 Abs. 6 Satz 1 KDG 
widerrufen haben. Der Widerruf der Einwilligung 
wirkt nur für die Zukunft. Durch den Widerruf der 
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund 
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. Die zu löschenden Daten 
werden innerhalb einer üblichen Bearbeitungsfrist 
für die Zukunft gelöscht. Aufgrund von 
Rechtsvorschriften können die Daten oder 
bestimmte verwendete Daten auch länger 
gespeichert werden, so zum Beispiel nach der 
Archivordnung des Bistums Limburg auch für längere 
Zeit, sofern die Voraussetzungen einer Archivierung 
vorliegen. Sofern eine Löschung geboten ist, werden 
die löschenden Daten innerhalb einer üblichen 
Bearbeitungsfrist für die Zukunft gelöscht. 
 
Eine Besonderheit besteht bei der Veröffentlichung 
im Internet oder in sozialen Medien. Die Inhalte 
sind weltweit zu empfangen und zu lesen. Sie 
können auch kopiert, dupliziert und in anderer 
Weise verarbeitet werden, ohne dass wir die 
Möglichkeit besitzen, hierauf Einfluss zu nehmen. 
Daten bleiben auch durch die Speicherung in 
Suchmaschinen und anderen datensammelnden 
Internetangeboten, auch nach der Löschung auf 
unserer Seite, jahrzehntelang erhalten und sind 
immer wieder abrufbar. 
 
5. Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten 
ist freiwillig. 
 
6. Rechte der Betroffenen 
Auskunftsrecht gem. § 17 KDG, Recht auf 
Berichtigung gem. § 18 KDG, Recht auf Löschung 
gem. § 19 KDG, Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung gem. § 20 KDG, Recht auf 
Datenübertragbarkeit gem. § 22 KDG, 
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unverzichtbarer Wesensausdruck ihrer selbst" (Deus 
Caritas Est, Nr. 25 a). 
 
Für die Datenverarbeitung bei Fotografien, Video- und 
Tonaufzeichnungen, also auch die Anfertigung 
und/oder Veröffentlichung mit/ohne 
Namensnennung, zu obigem Zweck, ist die 
Rechtsgrundlage nach § 6 Abs. 1 lit. b), 8 KDG Ihre 
schriftlich erteilte Einwilligung gemäß den von Ihnen 
festgelegten Maßgaben der Einwilligungserklärung. 
 
Wir weisen ergänzend und informatorisch darauf hin, 
dass § 55 KDG die Datenverarbeitung zu unseren 
eigenen journalistisch-redaktionellen Zwecken 
gestattet, ohne dass eine Einwilligung erforderlich 
wäre. Auf diese Rechtsgrundlage stützen wir die 
Datenverarbeitung, wenn wir journalistisch-
redaktionell über unser Tun berichten, insbesondere 
bei öffentlichen Veranstaltungen. 
 
 
 
 
 
 
 

Widerrufsrecht der Einwilligungserklärung gem. § 8 
Abs. 6 Satz 1 KDG. 
 
Ihr Recht auf Widerspruch, § 23 KDG 
Wenn wir unsere Datenverarbeitung gem. § 23 Abs. 
1 KDG auf die Rechtsgrundlagen nach § 6 Absatz 1 
lit. f) (Aufgabenerfüllung im kirchlichen Interesse) 
oder g) (Unser berechtigtes Interesse) KDG stützen 
oder gem. § 23 Abs. 2 KDG Direktwerbung oder 
Fundraising betreiben, haben Sie das Recht 
jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender 
personenbezogener Daten, Widerspruch 
einzulegen. Sie können den Widerspruch an den 
Verantwortlichen unter A. richten. Da sich Ihr 
Widerspruch in Falle des § 23 Abs. 1 KDG aus Ihrer 
besonderen Situation ergeben muss, empfehlen 
wir, dass Sie Ihren Widerspruch insofern 
ausreichend begründen. Die Zulässigkeit und die 
Rechtsfolgen eines Widerspruchs prüfen wir dann 
anhand der rechtlichen Vorgaben aus § 23 KDG. 
 
7. Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzaufsicht 
Sollten Sie im Hinblick auf die Datenverarbeitung 
Grund zur Beschwerde haben, können Sie sich gem. 
§ 48 KDG an die Diözesandatenschutzbeauftragte, 
Domplatz 3, 60311 Frankfurt, Tel.:069 800 871 8800, 
E-Mail: info@kdsz-ffm.de, oder jede andere 
Datenschutzaufsichtsbehörde wenden. 

 
 


